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Dienftbothen - Ordnung.

Patent vom 12 . August 17 « 5.

Ä ^ Jr Maria Theresia von GOttes Gnaden Rö-

mische Kaiserin , in Germanien , zu Hungarn , Bö-

Heim , Dalmatien , Croatien , Slavonien rc.

Entbiethen allen und jeden Unsren Un-

terthanen , geist - und weltlichen , auch insge¬

mein jedermänniglich so in diesem Unsrem

Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns

seß - und wohnhaft sind , Unsre Gnade , und

geben euch dabey allergnädigst zu verne hmen:

ob zwar Unsre Vorfahrer am Reiche , und

Erzherzogen zuOesterreich unterschiedlich - ernst¬

liche Lsnvral - iUsnästa erlassen , und darinnen,

wie sich dieDienstbothen vonManns - und Weibs¬

personen bcy ihren Herren und Frauen in

Diensten verhalten sollen , heilsamst slstu ! -

ret und verordnet haben : So ist jedoch ohne

vieler Anführung ohnehin bekannt , was für

Beschwerden , gleichwohl das gemeine Wee¬

sen durch die von denen zu halten unum-

gänalich benöthigten Dienstbothen öfters und
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vielfältig verübende Widerspänstigkeiten , Un¬

gehorsam , Muthwillen , auch boßhafte Bezei - Dosbeik Ser

Dienstbothen.

gnngen , und Veruntreuungen immerfort zu

erleiden habe : Wie nun diese mit dem Ge¬

sinde fast allenthalben eingerissene , mancher¬

lei ) Unordnungen und Gebrechen , als eine

das gemeine politische Weesen hauptsächlich

betreffende Sache , eine desto nothwendigere

Verbesserung , und um so ernstlicheres Ein-

sehen erforderen ; Als habeü Wir als regie¬

rende Landesfürstinn dergleichen Unordnun¬

gen und kxeossen weitershin nicht » erstat¬

ten können , mithin nachstehende Dienstbotherl-

Ordnung sowohl vor Unsre Hanpt - nnd Re¬

sidenzstadt Wien , als auch das gesammte

Land Oesterreich unter der Enns und dessen

Jnnwohner eigends fertigen , und zu genaue¬

ster Beobachtung pnl - lieiren zu lasse » befunden.

Für das Erste : wollen Wir unter die - unterbiete

. Ordnung qe»

ser erneuerten Dlenstbotheu - Ordmrng mid dar » hören «a - «ns

innen enthaltenen Artikeln , alle bey der Stadt , ^

und auf dem Lande um de « Loha dienende

Manns - und Weibspersonen tnsgesammt , und

insonderheit , und waS sie immer für Bedien-

stungen von dem Höheren bis auf den Nie¬

drigsten bey den krivnlis auf sich habe » ,

ausdrücklichen darunter begriffen haben : ver¬

ordnen demnach vors

Aweyte:  daß all - und jede dieser Dienst - DorAusgang

. . der bedungenen

lenten , falls sie sich auf em , genüge Aert IN Zeit nicht aus

IV . Band . 14.
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dem Dienste die Dienste ' verdingensothane Zeit getreu-

' lich abwarten und nicht auszustehen befugt

seyn , noch durch widrig - und schlechte Auffüh¬

rung zur Entlassung Gelegenheit geben , son¬

dern vielmehr , bis zur Erstreckung der be¬

dungenen Zeit , sich also gewiß treu , fleißig,

und ehrbar aufführen , auch wenigst 14 Tage

vor Ausgang der bedungenen Zeit ihren Dienst

'aufsagen sollen , wie im Widrigen dieselbe

auf einige Zeit mit Arrest beleget , auch nach

beschaffenen Umständen ' bey verspührender

mehreren Boß - und Ausgelassenheit in das all-

hiesige Zucht - und Arbeitshaus auf eine ge¬

messene Zeit verschaffet werden sollen ; da-

serne aber für das

Die sich auf ' Dritte:  sich Jemand auf keine gewisse

3 -Vt " bedinge .^ Zeit verdinget , so seye selber , oder selbesei-

seynd » 4 . Tage,iem Herrn oder Frauen bey vorhabender Ver-

vor der Aus-

trettungauf , laffung des bisherigen Dienstes deine Uttge-

achtet 14 Tage zuvor aufzukünden , und wäh-

^ render Zeit erst gemeldter Maßen , und bey

vorangeführt - unausbleiblicher Bestrafung sich

zu betragen schuldig : Falls aber für das

Das heimliche Vierte:  sich begebe , daß ein Dienst-

Sntlaufen der

Dienstbothen both heimlich aus dem Dienste entliefe , solle

schärfest " » » ' solch er auf Anzeigen seines Herrns oder

bothen . Frauen aller - Orten aufgesuchet , in gefäng¬

lichen Verhaft gebracht , und sodann nach

' beschaffenen Umständen zur billigen Spieg-

kung anderer seines gleichen wohl empfind-
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lich gezüchtiget werden : Wie dann nicht we¬

niger für das

Fünfte:  alle und jede Unsre Unter . Strafe verje-

thanen , was Standes und Würde sie immer he ' » ,ent,

seyn mögen , welche derley heimlich entloffe - ^ ^ f « n r » e

nen Dienstleuten wissentlich den Unterstand Herbergen,

geben , oder wohl gar zu einer solchen heim - ^e ' nst"

lichen Entlausung verleiten , nach Ermessen auf,,eh,ne « ,

der Obrigkeit auf das schärfeste bestrafet

werden sollen : Damit aber für das

Sechste : jene boshafte , Personen , wel - DieD > e „ stleu.

che die Drenstleute von chren Bedrenstungen abwendig

aufreden , und abwendig machen , und sonder - mawen . bey

hoher Strafe

Zeitlich die Zubringer , welche das Gesind selb - veröoihen.

ften zu übler Bedienung von darumen anci-

fern , damit sie desto öftere Gebühr , die

Dienstbothen aber öfters das Darangeld

arberkommen mögen , vorzüglichen bestrafet

werden . So ordnen Wir gnädigst , daß diese

rund jene nach Befund der Sachenin das all¬

hiesige Zuchthaus verschaffet , alldorten auf

eine gemessene Zeit mit Arbeit beleget , auch

wohl gar ausser Land abgeschaffet werden

sollen : Fürnämlichen aber befehlen Wir für

das

Siebente:  daß das gefährliche Zu - Desgleichen

sammenschworen der Drenstleute , rhre Dren- s ^ örung

fte sammt und sammentlich auf einmal zu Dienstbothen.

verlassen , auf dasnachdrucksamstehindannge-

halten , und zu dem Ende das Hierinnfalls

14  *



betretende Gesind nach vordere empfindlicher

Züchtigung auf einer Bühne zu jedermanns

Kanntniß öffentlich ausgestellet , sodann von

hier völlig abgeschaffet werden solle : Fürdas

Wie es wegen Achte : lassen Wir cs bey dem bis ari¬

des Darangel-

des LU halten , hero üblichen Darangelve nach Beschaffelthett

des Dienstes , und abreichenden Liedlohns

noch fernershin , jedoch dergestalten gnädigst

verbleiben , daß , wann die Dienstleute nur

14 . Tage in Diensten verbleiben , ihnen das

nach kroporlion Ves Liedlohus gegebene Dar¬

angeld gelassen , hingegen aber , da die Dieust-

bothen über diese Zeit dienen würden , de-

nenselben besagtes Darangeld an ihrer Iahrs-

besoldnng hinwiederum abgezogen werden

könne : Damit aber auch für das

Wann der Neunte:  alle Herrschaften des heankichen

Dienstboth Entlauffens ihrer ausnehmenden Dienstleu-

einstehet , solle

er seine Truhen ten , oder sonstiger Treue Mehrers gesichert

Barschaften mögen ; Sv verordnen Wir fernershin

mit sich - rin- gnädigst , daß jeglicher Dienstboth bey feiner

Eintretung seine Truhe « , und sonstige Hab-

schaften mitzubringen schuldig seyn solle . Be¬

langend hingegen für das

Von denen Zehente:  die L . ivrv6 - Bediente , so ge¬

lten ' m ^ d Wir gnädigst , daß « arm selbe sich

wie es wegen durch 3 . Monate lang in Diensten befinden,

der I . ivre « zu . . . .

halten , fie die sogenannte kleine l . ivr ^ e , als da » st

die Beinkleider nebst ein paar Strimpf und

Schuhe , jedoch , falls die Herrschaft eine
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Galla - Hr ^ o , dann auch etwo nebst dervn-

äinsei tuchenen eine Sommer - Iüvi ^ « gebete,

nur von jener , so der Dienstboth am ersten

bekommen , sich zuzueignen berechtiget seyn,

ohne , daß ihnen hievon etwas von dem Lied¬

lohne abgezogen werden solle : Betreffend aber

all - übriges , wie auch die ganze Galla - Livree,

da lassen Wir es bey den zwischen Herrschaf¬

ten , und Dienstleuten willkührlich treffenden

Bedingniffen , und daruach eingerichteten

Spannzetteln gänzlich bewende » . Desgleichen

stsluireil Wir für das

Eil fte:  daß die Dienstleute , sowohl in Di « „ stbothe„

sollen sich bey

der Stadt , als auf dem Lande zu allen von Strafe keiner

der Herrschaft ihnen auftragenden geziemen-

den Diensten , die sie verrichten mögen , wann

solche gleich vorhinein ausdrücklich nicht ein-

bedungen wären , sich alsogewiß emsig und

fleißig gebrauchen lassen sollen , als im Wi¬

drigen dieselbe auch vor Ausgang der bedun¬

genen Zeit sogleich des Dienstes entlassen

werden können , anbey aber auch beschaffe¬

nen Umständen nach auf Anzeigen derley un¬

gehorsam - und unbändiges Gesind mit schar¬

fer - und wohl empfindlicher Strafe beleget

werden solle : Nichtweniger befehlen Wir

für das

Zwölfte:  daß alle Herrschaften und

Haushalter ihren austretenden Dienstleuten Das , d,e » und-

^ schäften und

die anverlangend - und rechtlich erworbene xu « . t » ts er-
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«heilet werden Kundschaften und ^ Ilesisis über ihren Ver-

halt , und Aufführung zu ihrem weiterem

Fortkommen , und zwar auf den gewöhnst - ,

chen Stempel - Bögen in Folge Unsers diß-

falls erlassenen allerhöchsten Patents 6sto.

S . k ' ehrttsrH 1762 . alsogewiß zu ertheilen

schuldig seyn , wie im Widrigen selbe auf

beschehenes Anzeigen obrigkeitlich darzp ver¬

halten , oder auch allenfalls ihnen Dienstbo¬

ten eine gerichtliche Urkunde , und zwar auf

Unkosten ihrer Herren , oder Frauen erfolgrt

werden solle : Belangend übrigens für das

Die untreue Dreyzehente:  die sonstige Veruntreu-

sollen wie bis ung der Dienftleuten ; So wollen Wir , daß Wi¬

der solche in Folge Unserer N . Oe . Landge¬

richts - Ordnung noch fürohin landgerichtlich

proe « < 1iret, ' und dieselbe mit der alldarinnen

ausgemessenen Bestraffung alles Ernstes an¬

gesehen werden sollen : Für das

Die Herrschaf - Vierzehente:  und schlüßlichen verse-

^G ^ " " ' „ d ^ hen Wir Uns aber auch hingegen gegen Unsre

nicht alljlihart getreue Jnnsassen diesesErzhcrzogthumsOcster-

tluctiren.

reich unter der Enns , sowohl geist - als welt¬

lichen Standes , daß nachdcme Wir jeder¬

mann durch diese erneuerte Ordnung wider

die halsstärrig - boßhaft - und zaumlose Dienst¬

leute alle abhelfliche Maaß aus landesmüt¬

terlicher Sorgfalt zu verschaffen geruhet ha¬

ben ; Es werde auch jegliche Herrschaft und

Haushalter mir ihrem sonst guten und ver-

anhero Land

gerichtlich

xi ocessiret

werden.



träglichen Gesinde nicht zu hart verfahren)

noch selbes ohne Ursache , und um jeder Klei¬

nigkeit Willen mit Schlägen , Arrest , und

dergleichen übel traetiren , noch alle Kleinig¬

keiten , und geringe - unversehene - oder ohne Vor¬

satz und grosser Nachläßigkeit begangene Scha¬

den denenselben sogleich vom Lohne abziehen,

am wenigsten aber ihnen auf eine allzu eigen¬

nützige Weise den . Lob » vorenthalten , noch

auch selbe vor Ausgang der bedungenen Zeit

oder 14 . tägiger Aufsagung ohne Ursache von

.dem Dienste verstoßen , sondern sich durchge-

-hends ausser den vorangeführten Fällen und

respeetive Verbrechen einer moäerirtenOor-

rsclion sich alsogewiß gebrauchen , wie im

Widrigen von jeglicher betreffenden Landes-

Obrigkeit nach Befund der Sachen , auch wi¬

der selbe mit geziemender Bestrafung unnach-

sichtlich fürgegangen werden solle.

Und zumahlen an Festhaltung eines Ge - Von l > ui > iic—

sätzes alles gelegen ; So ist Unser ernftlicherWill Aer

und Befehl , daß förderst von allen Unfern nach - Ordnung,

gesetzten Hof - und Gerichtsstellen , wie auch Ma¬

gistraten und Obrigkeiten , sowohl bey hiesi¬

ger Residenzstadt , als auch in dem gesammten

Lande Oesterreich unter der Enns ob dieser

Unsrer Dienstbothen - Ordnung festiglick gehal¬

ten , über die in ein - so andern » Artikel an¬

bringende Beschwerde die schleunige Ausrich¬

tung bey jeglich gebührender lastsuL ver-
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schaffet , nud zu dem Ende diese Ordnung

zu jedermanns Wissenschaft sowohl hier an

de « gewöhnlichen Orten , als auch auf dem

Lande , Ln de « Städten , Märkten , und Herr-

schafts - Oertern alsogleich und iu allen

Punkte « getreulich befolget werden solle . Dahe,

ro Wir auch gleich besagt - Unsren Hof - und

Gerichtsstellen , wie auch AlsKislrsten , und

Obrigkeiten ernstgemessen mitgegeben haben,

auf die schuldige Beobachtung all - desjenigen,

was in dieser Ordnung enthalten , genaue

Obstcht zu tragen , nud wider diejenige , so auf

einige Weise darwider handle « , oder zu handlet!

gestatten , mit aller Schärfe unausbleiblich für¬

zugeben entschlossen seynd . Wornach sich jeder

sowohl hoch,als niederen Standes zu richten,

auch vor Schaden und Nachtheil zu hüten

wissen wird . Dann hieran beschiehet Unser

gnädigster Will und Meynung . Gegeben in

Unsrer Residenzstadt Wien den 1 » . Tag des Mo¬

nats Augusti , im siebenzehen hundert fünf und

sechzigsten , Unsrer Reiche im fünf und zwan¬

zigsten Jahre.

Franz Ferdinand Graf v . Schrattenbach , Statthalter.

Thomas Ignatz Edler von Pöck , Eanzler.

(l, . 8 . )

8vers « Oaes « » .

Joseph stv l . ' rirrivre.

Franz Pallitsch v . Hartenfels.
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